
BA Steglitz-Zehlendorf 18.05.2021 
ImUmTief Dez Apparatnummer 7002 
 
 
 

Vorlage 
zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am 25.05.2021 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: Beschluss-Nr. 616/V vom 12.12.2018 
 
Uferweg des Teltowkanals im Bereich unterhalb der Emil-
Schulz-Brücke und westlich der Eugen-Kleine-Brücke bis 
zur Knesebeckbrücke grundhaft ausbauen 
 
Drucksache-Nr. 0708/V 

 

2. Berichterstatter/in: Frau Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der 
Bezirksverordnetenversammlung die beigefügte Vorlage 
zur Kenntnis zu geben. 

 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage zur Kenntnisnahme für die 
Bezirksverordnetenversammlung wird verwiesen. 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. b) und e) BezVG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: Keine 

 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

/ 
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: / 

 

 

 

Maren Schellenberg  
Bezirksstadträtin  
 
 



Abt. Immobilien, Umwelt und Tiefbau .2021 
ImUmTiefDez Apparatnummer -7002 
 
 
 

Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 616/V vom 12.12.2018 

Uferweg des Teltowkanals im Bereich unterhalb der Emil-
Schulz-Brücke und westlich der Eugen-Kleine-Brücke bis 
zur Knesebeckbrücke grundhaft ausbauen 

Drucksachen-Nr. 0708/V 

 

2. Berichterstatter: Frau Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 12.12.2018 den folgenden Beschluss gefasst: 

„Das Bezirksamt wird ersucht, den Uferweg des Teltowkanals im Bereich unterhalb der Emil-
Schulz-Brücke und westlich der Eugen-Kleine-Brücke bis zur Knesebeckbrücke grundhaft 
auszubauen.“ 

 

Hierzu wird berichtet: 

Der BVV-Beschluss ist inhaltlich in zwei Bereiche zu gliedern: 

Bereich a) unterhalb der Emil-Schulz-Brücke und 

Bereich b) den Weg zwischen der Eugen-Kleine-Brücke und der Knesebeckbrücke. 

Im erstgenannten Bereich prüft derzeit die „GB infraVelo GmbH“ im Auftrag der 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz ob und wie eine sogenannte 
Radschnellverbindung (RSV) entlang des Teltowkanals eingerichtet werden kann. Die 
bisherigen Planungen sehen eine komfortable Querungsmöglichkeit für Radfahrende und zu 
Fuß Gehende der Königsberger Straße vor. Die für die RSV vorgesehenen Flächen befinden 
sich im Besitz der Bundeswasserstraßenverwaltung. Diese muss sich noch mit den geplanten 
Wegen und Bauwerken für die RSV auf ihrem Grundstück einverstanden zeigen. Aktuell muss 
abgewartet werden, ob es zu einer Realisierung der RSV unterhalb der Emil-Schulz-Brücke 
kommen wird. 

 

Der in Bereich b) gelegene Abschnitt des Teltowkanalwegs befindet sich ebenfalls weitgehend 
auf Flächen der Bundeswasserstraßenverwaltung. Diese möchte das Eigentum der Flächen 
behalten, ist aber bereit, mit dem Bezirksamt eine Vereinbarung abzuschließen, welche die 
Verantwortung und die Verkehrssicherungspflicht bezüglich der Flächen gänzlich auf das 
Bezirksamt übertragen würde. Sollte eine solche Vereinbarung geschlossen werden, wäre die 
Bundeswasserstraßenverwaltung voraussichtlich bereit, einem Ausbau bzw. einer 
Verbreiterung des Uferwegs zuzustimmen. Jedoch ist der Uferweg aktuell zumindest 
abschnittsweise in einem solch schlechten Zustand, dass das Bezirksamt den Weg nicht in 
seine Verantwortung übernehmen kann. Das Bezirksamt prüft derzeit jede Möglichkeit, an 
Gelder zu kommen, mit denen diese Wegeverbindung verkehrssicher ausgebaut werden kann. 



Eigene Gelder zur Realisierung dieser Maßnahmen sind nicht vorhanden und dürften auf 
fremden Grundstücken auch nicht eingesetzt werden.  

Der grundhafte Ausbau dieser Wegeverbindung ist auch zukünftig im dringenden Interesse 
des Bezirksamtes.  

 

Es wird gebeten, den Beschluss als erledigt zu betrachten. 

 

 

 

Cerstin Richter-Kotowski      Maren Schellenberg 
Bezirksbürgermeisterin      Bezirksstadträtin 
 


